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El(pansion arbeiten, keinen Werth habo, eine neue Maschine 1 
mit El(pansion arbeiten zu lassen ; es sollte aber wenigstens 
die Construction des Schieberkastens der Art sein , dass man 
später eine Expansionsvorrichtung anbringen kann. 

Der grosse Nachtbeil der schwankenden Dampfspannung 
ist von den Hüttenleuten allgemein anerka1mt; sie brauchen 
sehr grosse und deshalb theuere Maschinen , um bei schwachem 
Dampfdruck noch genügende Stärke zu haben; aber selten wer
den sie darauf dringen, dass, sobald der Dampfdruck hoch genug 
ist, Expansion angewendet werde, nm Dampf zn sparen. Bei 
vielen Maschinen mit Meyer'scher Steuerung lag die Absicht. 
zu Grunde, bei jeder Walzung die Expansion dem Dampfdrucke 
und der Arbeit anzupassen, doch ist gewöhnlich von der Expan
sionsvorrichtung kein Gebrauch gemacht, indem die Expansions
schieber entweder auf Volldruck gt; ~eilt, oder ganz entfernt 
sind. Diese Praxis zeigt keineswegs, dass die lllaschine über
haupt zu schwach ist, um mit Expansion zu arbeiten, sondern 
nur, dass sie bei schwachem Dampfdrucke und einer schweren 
Arbeit einmal Volldruck nöthig hatte und dass es dem l<'ührer 
bequemer ist, durch das Absperrventil zu drosseln, als die Steue
rung zu verstellen. Diese grossen ökonomischen l\laschinen 
arbeiten gerade darauf hin, die Dampfspannung recht schwan
kend zu machen, und verhindern so, dass man irgend eine 
Maschine mit einer präcisen Steuerung versehen kann. 

Gegenwärtig, wo der Dampf im we~entlichen durch die 
abgehenden Gase der Oefen erzeugt wird, ist er zwar billig ; 
was nützt das aber, wenn er zu schwach gespannt ist, um die 
Maschine zu ziehen? Nnn zeigt sich in der Hüttenindushie das 
Bestreben, die Wärme in den Oefen besser auszunützen, und 
diese Tendenz wird über kurz oder lang die Gasfeuerung all
gemein einführen ; dann wird die von den Oefen abgehende 
Hitze nicht mehr hinreichen, um das zur Verarbeitung des 
Eisens und Stahls nöthige Dampfquautum zu erzeugen, und 
man wird extra Kohle brennen Dlüssen, um die Maschinen zu 
betreiben; dann wird es sich zeigen, wie weit man mit Voll
drucklllaschinen kommt. In Werken, wo Stahl - auch aus ge
wöhnlichen Oefen - gewalzt wird, wird man finden, dass stets 
die Dampfspannung am meisten herabsinkt, ·wenn Stahl ver
arbeitet wird, weil dafür der Kraftbedarf sehr gross, die Kraft
erzeugung aber gering ist. Für -Stahlwalzwerke ist daher die 
Dampfökonomie von allergrösster Wichtigkeit. 

Die Expalll!ion aber führt nicht allein zur Dampferspar
niss; sie führt auch bei hoher Kolbengeschwindigkeit, verbunden 
mit angemessener Compression, einen regelmässigeren Gang 
herbei als die Volldruckmaschine. Bei der schnell laufenden 
Maschine soll der Dampf bei Beginn des Hubes nicht seinen 
ganzen Druck auf die Kurbel übertragen; er soll _vielmehr nur 
den hin- und hergehenden Massen eine genügende Beschleuni
gung ertheilen, damit sie nicht von der Kurbel geschleppt 
werden; je mehr im weitem Verlauf des Hubes die Beschleu
nigung, welche der Kreuzkopf vom Schwungrade erhält, ab
nimmt, um so wirksamer wird der Dampfdruck für die Kurbel 
werden. Sowie die Mitte des Hubes überschritten ist, wird aber 
die Je bendige Kraft der hin- und hergehenden Theile zur Gel
tung kommen und ein ihrer Verzögernng entsprechender Theil 
auf die Kurbel übertragen werden; es wird sich daher die ein
tretende Expansion nicht sehr fühlbar machen. Gegen Ende des 
Hubes wird die lebendige Kraft der hin- und hergehenden Massen 
erst durch den comprimirten Vorderdampf, dann durch frischen 

Gegendampf aufgefangen; sie wird also dazu benutzt, den 
schädlichen Raum wenigstens theilweise mit comprimirtem Vor
derdampf zu füllen, und kann nicht stossend auf den Kurbel-
zapfen wirken. (Fortsetzung folgt.) 

Erklärung einiger Oelproducenten Galiziens für 
Freigebung der Bitumina. 

(Abgegeben am 27. September 1876 an das k. k. Bergrevier
amt Lemberg, vom Referenten Julius Noth in lloryslaw.) 

Wir Gefertigten erklären uns nicht einverstanden mit 
der auf dem k. k. llergrevieramte Lemberg am 10. Juli d. J. 
abgegebenen Ansicht des angeblichen Vertreters der Borys
lawer Bergbau-Interessenten Samueli et Cons., sondern schlie~

sen uns an die Anschauungen der. Jaslo'er Interessenten vom 
22. Juni desselben Jahres an, nach denen die ßitu.m.ina beq~

frei erklärt und dem Verfügungsrechte der Grundcigenthümer 
entzogen werden sollen. Herr Samueli vertritt in Wahrheit nur 
das Interesse oder vielmehr die Ansicht der dermaligen Guts
herrschaft Boryslaw, und der mit ihlll stimmenden, mehr oder 
weniger von derselben abhängigen Interessenten. Die Gutsherr
scl1aft Boryslaw selbst treibt keinen Bergbau, sondern partici
pirt lediglich mit freien A.ntheilen an den Productioneu aus 
Schächten, die auf herrschaftlichem Grunde angelegt sind. 

Die Gründe, welche viele galizische Schacht- und Grund
besitzer irrigerweise gegen Freigebung der llitumina anfüh· 
rcn, lassen sich hauptsächlich in folgende Pnnkte zusammen
fassen: 

1. Die Regierung sei nicht berechtigt, das Gewinnungs
recht der Bitumina als einen aliquoten Theil des Eigenthums 
clem Grundcigenthümer zu entzi~hen. 

2. Der Werth des Grundeigenthumes werde durch Frei
gelmng der ßitumina herabgesetzt. 

3. Die Production der Ditumina und insbesondere die
jenige der Erdharze werde durch Freig~btmg der Gewinnung 
geschädigt. 

4. Ein Bergbau nach den allgemeinen Regeln und Ver
ordnungen des Bergbaues sei überhaupt bei der Gewinnung der 
Bitumina nicht ausführbar, wegen der Eigenthiimlichkeit des 
Vorkommens derselben nnd der diese begleitenden Kohlen
wasserstoll'gase, wegen tochnischer Hindernisse, die bei Massen
production der Bitumina zu überwinden sein würden. 

Diesen Punkten liegt, oft'en gestanden, die Tendenz zu 
Grumle, auf keinen Fall sich der in jedem Staate mit Recht 
gehandhabten fachlichen Oberaufsicht zu unterwer
fen, den bisher faktisch ausgeübten Raubbau auf Kosten all
gemeiner Interessen und des nationalen Reichthumes an jenem 
werthvollen Rohproducte fortzusetzen. 

Der a. h. Entschliessung vom 22. Jänner 1862, nach 
welcher Erdöl und Bergtheer, wenn sie zur Gewinnung von 
Leuchtölen benützt werden, als kein Gegenstand des Berg
regales zu hehandeln sind, lag offenbar die Voraus
setzung zu Grunde, dass Erdöl und Bergtheer nicht 
durch eigen-tlichen Bergbau ans grösserer Tiefe, 
sondern du r c h ob er fl ä c h 1 i c h e Ge w in nun g g es c h ö p f t 
oder gegraben werde, denn nach §. 3, Ab. 2 des A. B. 
wurde bestimmt : 

"In Fällen, wo der Bergtheer in grösserer Tiefe, mit
telst regelmässigen Bergbaues aufgesucht und gewonnen wer-
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den muss, sind die berggesetzlichen Vorschriften über Ver
leihung von Grubenmassen in Anwendung zu bringen. 

Diese Auffassung geht auch aus allen früheren Erlässen, 
trotz vielfachen Schwankens derselben, hervor. 

So entschied das Hofdecret vom 2. August 1810 an das 
Droho byczer Berggericht : dass n uf B er g ö 1 und B e r g p e c h 
enthaltende Mineralien B .e 1 eh nun gen er t h e i 1 t werden können 
(weil sie wie Steinkohle zum Bergregale gehören). 

Gegen diese Verordnung recurirte das Gubernium, worauf 
die Hofkammer entschied (8. November 1810): dass es von 
Muthungen und Belehnungen auf Bergtheer und Bergöl, welches 
in flüssigem Zustande hervorquillt und in den k. k. Staaten 
dem Eigenthün1er des Grundbesitzes von jeher überlassen 
war, auch ferner abzukommen habe, dagegen aber beim Berg
t h e er und Judenpech (Ozokerit, Asphalt), welches 
im festen Zustande, gleich der Steinkohle, Flötze und Lager 
bilde, ein wirkliches Erdharz ist und gleich dem Letz
teren gegraben wird, das Muthnngs - und Belehnuugs
r echt einzutreteu habe. 

In späteren Jahreu,, li. X. 1838 und 30. XI, 1840, erklärt 
die Hofkammer, dass Berg ö 1, Bergt h e er, Asphalt, das Erd
und Bergpech zn n er g reg a 1 e n gehören, von ihnen die Berg
frohne, d. i. 1/ 10 , abzunehmen und gegeu den und alle ferneren 
Benützer nach den Berggesetzen, wie bei andern 1 eh n b a r e n 
F o s s i 1 i e n v o r z u g e h e n ist. 

Am 28. Dezember 18-.U entschied aber die Hofkammer: 
Da die Bergölquellen mit keinen Steinkohlen in Verbin
dung stehen und auch 11 ich t b er g m ä nn i s c h abgebaut 
werden , so hat es bei der bisherigen Beniitzungsart zu 
verbleiben. In a 11e11 je n e n F ä 11e11 aber, wo eine solche 
Verbindung mit anderen mineralischen Lagerstätten constatirt 
ist und e in e b er g m ä n n i s c h e Abhau u n g stattfindet 
und ein Object der Bergbelehnnng bildet, hat die b er g -
g es e t z li c h c Be 1 e h n u n g sich auch auf das Be r g ö 1 au s
z u dehnen. 

In der That beschränkte sich noch vor 15 Jahren die 
Gewinnung des Erdöles auf Schöpfen aus oberirdischen Quel
len, die bis zur Erdoberfläche aufsickerten, oder aus seichten 
Brunnen, sogenannten Dockeln, die ohne Alllagscapitul , ohne 
Gefahr, ohne technische Schwierigkeit betrieben wurde. Es 
lag demnach kein dringlicher Grund ,·or, die Gewin
n u n g d e s E r d ö 1 e s durcl1 F a e h o r g a n e streng über
wachen zu lassen. 

Sobald sich jedoch das oberflächliche Sammeln in b er g
m ä n n i s c h es G e w in n e n um w an d e 1 t c , sobald bei 
dem nicht fachgemässen Gewinnen ans grösserer Tiefe die 
nöthigsten Sicherheitsmassregeln ausser Acht gelassen und der 
Abbau in einer Weise getrieben wird, dass in kur.i:er Zeit eine 
Gewinnung entweder gar nicht möglich, oder doch äusserst 
kostspielig, gefährlich und schwierig sein würde, so ist die 
Regierung von v o l k s w i r t h s c h a f t 1 i c h e m , sowie haupt
sächlich von p o 1 i z e i 1 i c h e m S t a n d p u n k t e aus nicht 
allein b e r e c h t i g t , sondern geradezu v e r p f 1 i c .h t e t, 
G e s e t z e s ä n d e r u n g e n und vor Allem sofort s t r e n g s t e 
G e s et z es h au d hab u n g bei Ueberwachung der Gewin
nung e i n t r e t e n z u 1 a s s c n. 

Durch einen regulären Bergbau wird der Werth des 
Grundbesitzes stets erhöht, niemals vermindert, ebensowenig als 
die Erzeugung des Bergproductes geschädigt. 

Durch die Uebergangsfrist uud Bestimmungen vor Ein
führung eines neuen Berggesetzes ist jeder Grundbesitzer in 
die Lage gesetzt, seinen Grund, auf dem er bereits Bitumina 
gewinnt, oder deren Vorkommen er vermuthet, durch ein gros
ses Schutzfeld ohne erhebliche Kosten zu sichern. Dies konnte 
der Bergbauunternehmer, selbst wenn er ausnahmsweise Grund
besitzer war, bisher nur in seltenen Fällen, denn der angren
zende Nachbar entzog ihm oft durch Tiefertreiben der Schächte 
oder' Bohrlöcher das Erdöl oder Erdwachs, zwang ihn zun1 
Auflassen der Schächte oder Bohrungen durch unterirdische 
Bewässerung. 

Da. nun im Karp~thengebirge, dem Sitze der Oe!- und 
Wachszone, meist ein geringeres Verflächen der Erdöle und 
Erdwachs f~hrenden Gesteinsschichten als 90° vorherrscht, mit
hin in den seltensten Fällen die Gesteinsspalten von höheren 
Regionen bis in grosse Tiefe ohne Unterbrechung fortsetzen, 
gerade diese Spalten und Gesteinszerklüftungen aber die Samm
ler und Wege für Bildung und Zufluss der Bitumina sind, so 
baut der Erdöl- und Erdwachsgräber in den meisten Fällen 
fremdes Eigenthum ab , weil das Prodnct YOlll Grund und 
Boden des Angrenzers durch Capillarspalten, Dislocationsspal
ten oder durch Berülmmgsklüfie , welche sich confo1111 der 
Schichtung ziehen. wenn gleich zur Sohle des Schachtes, zu
geleitet wird. 

Von einer B e n a c h t h e i 1 i g u n g des G r u n d
e i gen t h ü m er s kann also umsowrniger die 
R e de sein, als der Grundeigcnthiimer weder sich seihst, noch 
seinem Rechtsnehmer denjenigen Schutz zn verschaffen im 
Stande ist, der für das Bestehen und Gedeihen eines Berghau
unternehmens nöthig ist. 

Der Hauptnutzen, welcher für den Grundbesitzer aus 
der Anlage von Bergwerken auf Ditumina erwächst, ist und 
bleibt, abgesehen ·von hoher Entschädigung bei Grundüberlas
sung , vortheilhafte Verwerthung seiner Holz- und anderer 
Productc, Vern1ehrung der Communication, Hebung verlideter 
Landstriche, Erhöhung der Erträgnisse ans Schankwirthschaf
ten, wo diese, wie in Galizien, Monopol des Grossgrund
besitzes siud. 

Der Bergbau auf Ditumina erlahmt, weil durch die nie
drigen Preise der Nafta und bei nothwendig gewordenen Tief
bauten die Unternehmer nicht mehr inl Stande waren. die 
hohen, in der Regel freien Antheile, dem Grundbesitzer abzu
geben, Letzterem jedoch, mit seltenen Ausnahmen, Capital zu 
grösseren Unternehmungen fehlt. 

Fremde Unternehmer tragen Bedenken, grössere Capita
licn dem Bergbau auf Bitumiua zuzuwenden, aus volkswirth
schaftlichen Gründen, die in dem Referenten - Entwurfe zum 
neuen Berggesetze eingehend erörtert sind. 

Dass die Production der Bitumina .im Gegen
theil durch die b i s h e r b c s t e h e n d e n V e r h ä 1 t n i s s e 
g es c h ä d i g t wurde und wird, beweist der Umstand: 

1. Dass die Wachs- und Oelproduction Galiziens gegen
wärtig k a u ru d e n d r i t t e n T h e i. 1 von der Gewinnung 
friiherer Jahre beträgt, obgleich namentlich bezüglich des Erd
wachses ein hoher Preis besteht. 
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2. Dass von 10. 000 Schächten, die früher in Boryslaw 
betrieben wurden, gegen 8000 sistirt sind ; in Galizien exi
stiren über 20.000 Erdölschächte, von denen kanm 4000 betrie
ben werden. 

3. Dass von 120 Destillerien kanm noch 50 in Betrieb 
sind, und diese nur schwach arbeiten. 

4. Dass von 20.000 Menschen, die bei der Oe!- nnd Wachs
gewinnung Brod verdienten, kaum mehr 10.000 beschäftigt sind. 

5. Dass - speciell den Erdwachsbau von Boryslaw an
langend - der Gebirgsdruck, durch zu geringe Entfernung 
der einzelnen Schächte von einander und durch Mangel an 
Versatzbau abgebauter St.recken, durch Vernachlässigung oder 
gänzliche Abwesenheit von Sicherheitspfeilern, in eine Massen
bewegung übergegangen ist, welcher selbst die stärksten Zim
merungen nur auf kurze Dauer zu widerstehen vermögen. 

Die M a s s e n b e w e g u n g des B o r y s 1 a wer E r d
w a c h s t e r r a i n s ist der e r n s t. e s t e M a h n r n f a n 
d i e 11 o 1 i t i s c h e n B e h ö r d e n , so lange die Bergbehörde 
nicht befagt ist, einzuschreiten, u n v e r z ü g 1 i c h d i e A r t 
d e r G e w i n n u n g in ß o r y s 1 a w c o m m i s s i o n e 11 
n n t e r s u c h e n und ü b e r w a c h e n z u l a s s e n. Da die 
Kräfte der ßoryslawer Grnbeninspection, welche ans 1 Inspec
tor und 4 Steigern zusammengesetzt ist, in Anbetracht der 
grossen Anzahl der Schächte, wie oben erwähnt über 2000 im 
Betrieb befinclliche, unmöglich ausreichen für Ueberwachung 
der oberirclischen Vorgänge, geschweige der unterirdischen Un

gehörigkeiten. 

Beachtet man diesen Mahnruf nicht, s o d ii r f t e i n 
Kurzem das ganze ßoryslawer Erdwachster
rain für die Production des Wachses verloren 
s e i n , n n d e i n e K a t a s t r o p h e h e r e i n b r e c h e n, 
welche Hunderte von Menschenleben kosten 

kann. 

Diese Massenbewegung äussert sich theils durch Zusam
menbrechen der Schachtzimmerungen . Bildungen von weiten 
Rissen bis zur Erdobcrtläche, durch Einsenkungen öffentlicher 
Strassen nnd Wohngebäude. 

Es ist Thatsache, dass der Sehachtkranz eines Haupt
schacht.es (Rochus) der ersten ßoryslawer Petroleum - Comp. 
durch allmäliges Einsinken der Schachtzimmerungen 10, sage 
zehn Meter tiefer lagert, als er ursprünglich gelegt wurde. 

Der Druck ist durch den Raubbau in vielen Schächten 
so bedentend, dass man das bereits erschlossene Erdwachs oder 
Erdöl nicht fördern kann, denn clie brechende Zimmerung ocler 
das Flechtwerk, welches man ebenfalls anwendet uncl anzuwen
den gestattet, verhindert das Eindringen der Fördergefässe, 
wenn man anch dem Arbeiter zumnthet, sich hindurch zu 

zwängen. 

Aber selbst wenn von jenen 2000 jetzt noch in Betrieb 
befindlichen Schächten nach Freigebnng der Bitumina 1900 
Schächte a.us bergpolizeilichen Rücksichten gesperrt werden 
müssten, so würde die Prodnction nicht geschädigt, denn man 
würde durch Streckenbetrieb in der Tiefe Erdwachs gewinnen 
und eine weit grössere Fläche abbauen können, als gegenwär
tig; man würde weit weniger Arbeitskraft, Material und Capi
tal verschwenden. 

Der Beweis hiefür gründet sich auf Zahlen. 
Als Abbaufeld für einen Schacht wird der Flächenraum 

von ± 75 OM. bewilligt; das Abbaufeld eines Schachtes nach 
§. 24 des Referenten-Entwurfes zum neuen Berggesetze würde 
mindestens eine Fläche von 1600 DM. einnehmen, mithin das 
Zwanzigfache betragen. 

20 Schächte , welche zum Abbau einer Fläche von 
1600 DM. gegenwärtig Bewilligung erhalten, kosten beispiels
weise 20 X 3000 fi. =· 60.000 fi„ absorbiren 100 Mann Belegnng, 
von denen zwanzig Mann in der Grube continuirlich arbeiten, 
die übrigen über Tags am Haspel und Handventilator beschäf
tigt sind, 

Darf die Fläche Yon 1600 DM. nur mit einem Schachte 
abgebaut werden, und sollen dessen Kosten nebst Ventilation 
das Vierfache einer jetzt üblichen Schachtanlage bis zur durch
schnittlichen Tiefe von 100 bis 130 Meter betragen, so er
übrigt eine Ersparniss an Anlagscapital von 48.000 Jl., an 
Arbeitskraft von mindestens fünfzig Mann, da der grösste Theil 
cler Grubenarbeiter bei Streckenbau gleichzeitig unter Tage be
schäftigt werden kann, jetzt in dem 0·4 bis 0·6 DM. engen 
Schachte, wenn man anders ein derartiges Loch Schacht nen
nen darf, kaum für einen einzigen Arbeiter hinlänglicher Raum 
vorhanden ist. 

Der Einwand, <lass wegen starker Gase, wegen ungün
stiger Druckverhältnisse des Gebirges ein unterirdischer Berg
bau mit Strerkenbetrieb nicht möglich sei, b e für wo r t et in 
schlagender Weise die Dring 1 ich k e i t der lJ e b er
w ach u n g clerErdwachsgewinnung seitens der 
Be :r g b eh ö r d e, wenn dies auch nicht im Siuue des Re
ferenten der ßoryslawer Interessenten gelegen haben mag. 

Es wird in Wirklichkeit in Boryslaw ein grosser Theil 
des Rohprocluctes ans unangemeldetem oder unerlaubtem 
Streckenbetriebe (hier Stollen genannt) gewonnen. 

Es werden Strecken über 30 Meter Entfernung vom 
Füllorte des Schachtes ans getrieben, trotzdem für Ventilation 
nur in primitivster Weise gesorgt ist, wodurch leider zahl
reiche Venmglückungen vorkommen. 

Mehrere Schächte sind 150 bis 180 Meter tief. ohne 
dass man Maschinenkraft zur Förclerung oder Ventilation an
wendete. 

Es ist Thatsache, dass ein und dieselbe Ursache von 
Vernnglöcknngen, z. B. Einblasen des an der Sehachtsohle be
schäftigten Arbeiters durch rasch empordringendes Erdwachs. 
sich öfter wiederholt, ohne dass in den Betriebsvorschriften auf 
einen solchen Fall vorgesehen ist, oder der Wiederholung von 
derlei Unglücksfällen durch besondere Verordnnngen vorgebeugt 
werden möchte. 

Es ist eine bekannte, durch Zeugen jederzeit zu bewei
sende Thatsache, dass aus einzelnen Schächten - in denen 
cler Gas- und Wachsauftrieb so gewaltig, die Ventilation da· 
gegen so mangelhaft ist, dass clie Sicherheitslampen beim Ein
hängen sofort verlöschen - trotzdem das sich tagtäglich ergän
zende Erdwachs im Finstern ohne Licht zusammengescharrt, in 
die Fördergefässe eingefüllt und zu Tage geförclert wird, und 
weitere Thatsache 1), dass die Beamten der Grubeninspection 

') Verfasser steht für jedes Wort, besitzt übrigens al~ 
Fachmann anerkannte Glaubwürdigkeit. 
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dies Arbeiten im Finstern aus dem Grunde dulden, weil der 
llensch mehr auszuhalten vermag an irrespirablen Gasen, als 
die Sicherheitslampen. 

In Galizien stehen viele Tausend Schächte unbedeckt 
ofl'en, es vtrunglücken jährlich eine beträchtliche Anzahl von 
Menschen durch Hineinstürzen, die Besitzer der Schächte kön
nen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil kein Berg
buch besteht, weil die Besitzer nicht eruirt werden können. 

Die Bedeckungen der Schächte, welche von einzelnen 
ordnungsliebenden Sehachtbesitzern vorgenommen werden, stiehlt 
man einfach weg und die Erneuernng unterbleibt. 

Es ist weitere Thatsache, dass in Boryslaw allein einige 
Tausend Schächte unbedeckt offen stehen, welche sogartheilweise 
zusammengerutscht sind in ihren oberen Theilen, ohne dass die 
Besitzer energisch verhalten werden, die Schächte zuzustürzen 
oder zu verwahren. 

An Einreissung derartiger, leider bis nun zu wenig ver
öffentlichter, wirklich unerhörter Missstände sind nicht blos 
einzelne Corporationen schuld, sondern die E n t z i e h u n g 
der Gewinnung von bituminösen Mineralien 
Y o m B e r g r e g a 1 e d u r c h d i e G e s e t z g e b u n g .. 

Es ist ganz selbstredend, dass von einer Schonung be
stehender Missstände nicht die Rede sein kann. 

Eine Bergbehörde als Aufsichtsorgan wird eben auf 
Maschinenförderung und Ventilation dringen, wo Menschenkraft 
nicl1t ausreicht, weil sie selbst als Fachbehörde verantwortlich 
gemacht werden wird. Abgesehen von der Sicherheit der Ar
beiter, für die jede Bergbehörde einstehen soll, rechtfertigt der 
hohe Werth dieses selten vorkommenden, kostbaren Rohproduc
tes nErdöl und Erdwachs" die Anwendung von Maschinenkraft 
nicht minder wie bei Gewinnung von Kohlen, welche, obgleich 
nicht so werthvoll als Erdwachs, dennoch vortheilhaft, weil 
rationell, fast durchgehends mit Hilfe von Dampfkraft und oft 
unter schwierigsten Verhältnissen gewonnen werden. 

Anders als mit Schonung eingerissener Missstände ver
hält es sich mit W a h r u n g d e r g e g e n w ä r t i g c n B e
s i t z v e r h ä 1 t n i s s e. Diese zu berücksichtigen, würden wir 
vorschlagen : 

nDass auch diejenigen Schächte unter dem lllinimum von 
20 Meter Begrenzungsentfernung verliehen würden, welche 
besondere Concessionen erhielten, jedoch unter der Bedin
gung, dass die Verleihung erlischt, sobald der stete Be
trieb, den §. 170 d. a. B. G. vorschreibt, durch ein Jahr 
unterbrochen wird." 

Zu §. 10 des Ref.-Entw.: 
„Dass ein Bohrloch von 14 Meter Tiefe, ebenso wie ein 
Schacht von gleicher Tiefe Anmeldung eines ausschliessen
den Schutzfeldes rechtfertige, und begründen wir diese An
sicht dadurch, dass die Anlage eines Bohrloches selbst schon 
die ernstliche Absicht zu arbeiten bezeugt und dass die Kosten 
der Beschaffung der Bohrwerkzeuge und der Bohreinrich
tung oft ein viel grösseres Anlagecapital schon beim Be
ginne der Arbeit bedingt, als die Anlage eines 14 Meter 
tiefen Schachtes verursacht.~ 

Schliesslich würden wir zu §. 20 des Ref.-Entw. zum 
neuen Berggesetze folgende Ergänzung beantragen : 

"Die Verleihung auf Bitumina kann auch auf Bohrfunde 
in beliebiger Tiefe stattfinden." 

Denn abgesehen davon, dass - wie im Früheren er
wähnt wurde - die Bitumina sehr häufig nicht auf ihrer ur
sprünglichen Lagerstätte durch Bohrung aufgefunden werden, 
wäre es ganz ungerechtfertigt, wollte man den Schürfer zwin
gen, bis zu 50 Meter Tiefe zu bohren, damit er sein Unter_ 
nehmen durch Verleihung sichern könne, weil er oft bei 10 Meter 
oder einer geringeren Tiefe als 50 Meter lohnende Mengen 
Erdöles aufgeschlossen hat und sogar Gefahr laufen würde, die 
erzielte Ausbeute dw·ch Verröhrung oder fortgesetztes tieferes 
Bohren wieder zu verlieren. 

Mittheilungen aus den Vereinen. 
Verein mr bergbauliche Interessen im nordwest

lichen Böhmen. Die Ha uptb e ra th ung des neuen Berg
gesetzen twu rfe s fand am 5. October in Teplitz statt und 
währte mit einer kurzen Unterbrechung von '/~10 Uhr Vor
mittag bis 4 Uhr Nachmittags. Der Versammlung wohnten die 
Reichsrathsabgeordneten Wolfrum, Dr. Russ und Dr. Peez, 
sowie die Revierbergbeamten von Teplitz, Brüx und Komotau 
bei. Die Debatten über je ein oder mehrere zusammengehörige 
Hauptstücke wurden durch Referate, im Ganzen 7, eingeleitet. 
Im Allgemeinen fanden die Principien des Entwurfes, welcher 
zum grossen Theile dem preussischen Berggesetze vom Jahre 1865 
nachgebildet ist , Billigung, wenngleich zahlreiche Abände
rungen einzelner Bestimmungen, insbesondere im V. Hauptstück, 
welches das für Nordwestböhmens Bergbau vitale Verhältniss 
des Bergbaues zum Grundeigenthum betrifft, für wünschenswesth 
erachtet wurden Da die Publication des stenographischen Pro
tocolles der Verhandlungen beabsichtigt ist, behalten wir uns 
vor, später die gefassten Beschlüsse in eingehender Weise mit
zutheilen. 

Correspondenz. 
H er r Red a c t e ur! 

Auf S. 399, Nr. 40 dieser Zeitschrift erwähnt Herr 
H y b n er, dass das Wissenswertheste aus dem Original-Auf
satze von H a v r e z über Fördereinrichtungen ziemlich voll
ständig in mein Werk über Fördermaschinen übergegangen sei. 
Dagegen muss ich bemerken, dass aus diesem allerdings höchst 
interessanten und lesenswerthen Aufsatze nur folgende Gegen
stände in meinen "Fördermaschinen" aufgenommen erscheinen: 
Die Steuerungen von G u i n o t t e und von K r a f t ; ein 
Seilscheibengerüst; die Vorschläge von H a v r e z bezüglich 
Construction conischer Körbe und von D e m a n e t bezüglich 
Anwendung von Bobinen mit Rundseilen, welche letzteren ich 
in meinem Werke aus mehreren Gründen nicht empfehle. 

Der sonstige Inhalt des genannten Aufsatzes bot mir 
keine Veranlassung, an dem bereits fertigen Capitel über För
derungsdampfmaschinen eine bemerkenswerthe Aenderung vor
zunehmen. 

Julius v. Hauer, 
k. k. Professor. 

Amtliches. 
Ernennungen. 

Der Ackerbauminister hat den Bergmeister Wilhelm G ö b 1 
zu Kitzbühel zum Bergverwalter ebendort und den Bergeleven 
Rudolf C z e g k a zum Probirers-Adjuncten zu Brixlegg ernannt, 
dann den Directionsadjuncten der Vordernberger Radmeister
Communität August Brunn 1 e c h n er als Bergeleven mit der 
Dienstleistung bei der Hüttenverwaltung Cilli aufgenommen. 


